
an laß t worden sein, sich eingeschaltet zu haben. Der 
Angeklagte T. h a t es n icht fü r notwendig gehalten, sich 
e rs t einmal zu inform ieren, weshalb der A ngeklagte G. 
durch die Volkspolizisten festgehalten  worden ist. Nach 
A ussagen der unvereidigt vernomm enen Zeugen Kipka, 
Kalbitz und Schindler h a t der A ngeklagte T. die Menge 
gegen die Volkspolizisten aufgefordert. Die A ussagen 
dieser Zeugen w aren verantw ortungsbew ußt gem acht 
worden, so daß diesen Glauben geschenkt werden 
konnte. Der Zeuge Schindler stand außerhalb  dieses 
Handgem enges und h a tte  sehr gu t das V erhalten des 
A ngeklagten T. beobachten können. Auch der Ange
k lag te G. h a t sich nur insoweit an den Vorfall erinnern 
wollen, bis er au f der W ache w ar.
Die H andlung beider A ngeklagten beinhalten P ropa
ganda fü r den Nationalsozialism us. Das V erhalten bei
der A ngeklagten w ar die U rsache dafür, daß sich die 
am  31. Ju li 1954 angesam m elte M enschenmenge auf 
dem H auptbahnhof gegen die Volkspolizei und auch ge
gen die dem Zeugen K ipka und Kalbitz helfenden An
gehörigen der sow jetischenK om m andantur durch T ätig 
w erden und provokatorische A usrufe richtete. Dieser 
ganze V organg ähnelt denen der am  17. 6. 1953 vor
genommenen Provokationen. E indeutig kam  der Wille 
beider A ngeklagter zum  Ausdruck, die Anwesenden ge
gen die Angehörigen der Volkspolizei und die der 
sowjetischen K om m andantur aufzuhetzen. Dies ergib t 
sich aus der R eaktion des A ngeklagten G., als der so
w jetische Angehörige der K om m andantur m it einer 
Waffe erschien, bei dem A ngeklagten T. aus seiner 
Reaktion, die au f den R uf aus der Menge, die Volks
polizei schlage den A ngeklagten m it einer Waffe, er
folgte. Allein daraus ist die E instellung des A ngeklag
ten  T. zu unserer Volkspolizei zu erkennen, die der
selben unterstellte, derartige Vorkom mnisse genau so 
zu regeln, wie es früher einmal die faschistische Polizei 
ta t, wenn sich Menschenmengen oder auch einzelne P er
sonen gegen diese auflehnten. Beiden A ngeklagten 
w ird allerdings der § 51 Abs. 2 StGB zuerkannt, da sie 
durch den Alkoholgenuß zur Zeit ihrer T at in ihrer 
E insichtsfähigkeit erheblich verm indert waren. Die 
Handlungen der A ngeklagten w aren geeignet, den 
Frieden des deutschen Volkes und den der W elt zu ge
fährden. Das ergib t sich aus dem Inhalt und dem Cha
rak te r  der von den A ngeklagten hervorgerufenen P ro 
vokation.
Die A ngeklagten haben dam it objektiv und subjektiv 
den T atbestand der K ontrollratsdirektive N r. 38, Ab
schnitt II, A rtikel I II  A I I I  erfüllt.
Sie sind also n icht aus dem § 113 StGB zu verurteilen, 
wie es durch die V erteidiger beider A ngeklagten be
an tra g t worden ist.
Entgegen dem A n trag  des V ertreters des S taa ts
anw alts, eine G efängnisstrafe in Höhe von 2 Jah ren  
10 M onaten auszuwerfen, verurteilte  der Senat den 
A ngeklagten T. un ter B erücksichtigung des § 51 Abs. 2 
StGB zu einer G efängnisstrafe von 2 Jah ren  und 3 Mo
naten. Der A ngeklagte G. w urde entsprechend dem A n
träg e  des V ertreters des S taatsanw alts zu einem Ja h r 
Gefängnis verurteilt. Bei der F indung des S trafm aßes 
w urde bei beiden A ngeklagten die bereits geschilderte 
Persönlichkeit sowie die G esellschaftsgefährlichkeit der 
H andlung beider berücksichtigt.
Die den A ngeklagten auferlegten  Sühnem aßnahm en er
folgen obligatorisch nach der V erordnung aus der Kon
tro llratsd irek tive Nr. 38, A bschnitt 2, A rtikel IX.
Die U ntersuchungshaft w ird den A ngeklagten gem äß 
§ 219 Abs. 2 StPO angerechnet, die Kostenpflicht ergibt 
sich aus § 354 StPO.

gez. Müller gez. Beyer gez. Colditz 
*

Die Einwohner der in der Nähe des sowjetischen Trup
penübungsplatzes bei A lt-R uppin  gelegenen Dörfer hat

ten und haben schwer unter den Übergriffen sowjetischer 
M ilitärpersonen zu  leiden, so daß sie, da behördliche H ilfe  
nicht zu  erlangen war, zur Selbstverteidigung übergehen  
m ußten. Diese Verteidigungsm aßnahm en wurden als 
„system atische A n g riffe  auf die Freundschaft m it der 
Sowjetunion“ angesehen. E in Polizeiangestellter, der den 
tatsächlichen Sachverhalt richtig erkannte und dem ge
m äß handelte, wurde wegen Freiheitsberaubung und 
Begünstigung verurteilt.
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S tr. H I 137/55 (HVDVP) —

Der A ngeklagte w ird wegen Freiheitsberaubung und 
wegen Begünstigung im A m t zu einer G esam tstrafe 
von

2 — zwei — Jahren Zuchthaus
verurteilt.
Die seit dem 8. 2. 1955 erlittene U ntersuchungshaft 
w ird auf die erkannte S tra fe  angerechnet.
Die Kosten des V erfahrens trä g t der Angeklagte.

G r ü n d e :
Eines der Grundprinzipien der R egierung der DDR ist 
die F reundschaft m it allen friedliebenden Völkern, be
sonders m it der Sowjet-Union. W ar es doch gerade die 
Sowjet-Union, die schon seit ihrem  Bestehen im m er 
wieder dem deutschen Volk durch Solidaritätsaktionen 
und H ilfeleistungen in der schw ersten Zeit Beistand ge
leistet hat. Diese Erscheinungen tra te n  besonders nach 
1945, nach dem Zusam m enbruch des faschistischen 
Regimes hervor. Bis in die jüngste Zeit h a t die Sowjet
un ion  im m er wieder die In teressen des deutschen Vol
kes vertreten . Das beweisen die einzelnen E tappen über 
P rag, W arschau, Moskau und führen  nach Genf. Auf 
jeder der Konferenzen h a t die Regierung der Sowjet
un ion  durch ihre V ertre te r darauf hingewiesen, daß 
die E inheit Deutschlands w iederhergestellt werden 
muß, wenn die Zukunft des deutschen Volkes gesichert 
werden soll. Aus der E rkenntn is heraus, daß die 
F reundschaft m it der Sowjet-Union eine Lebensnotwen
digkeit fü r die deutsche N ation ist, organisierte sich die 
M ehrheit der deutschen Bevölkerung in die O rganisa
tion der DSF. Es sind auch in die dem okratischen O r
ganisationen Personen eingetreten, die gerade diese 
O rganisation zum S prungbrett fü r ihre eigene Zukunft, 
fü r ihre K arriere m achten. Eine solche Person is t auch 
der A ngeklagte M.

Am 26. November 1945 erfolgte bereits sein E in tr itt  bei 
der Volkspolizei in Neu-Ruppin. E r versah zunächst 
seinen D ienst als G ruppenposten und wurde spä ter Ab
schnittsleiter. Seit Jun i 1950 wurde er der A bteilung K 
des VPKA N euruppin als Sachbearbeiter zugeteilt und 
w ar von Septem ber 1954 stellv. Leiter der Abt. K. 
O rganisiert w ar der A ngeklagte vor 1933 und nach 
1933 nicht. Im  November 1945 erfolgte sein E in tr itt in 
die SPD, und er w ar nach der V ereinigung SPD und 
der KPD M itglied der SED bis in die letzte Zeit. In  
der SED h a tte  er die Funktion eines Leitungsm itgliedes 
seiner G rundorganisation. W eiterhin w ar er Mitglied 
des FDGB, der Sportvereinigung und M itglied der 
DSF.
Der A ngeklagte M. w ar seit langem  m it einem G ast
w irtsehepaar K. in Alt-Ruppin g u t befreundet. E r
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